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PräambelPräambel

Die Mitgliedstaaten des Europarats, die anderen Vertragsstaaten des Euro-
päischen Kulturabkommens und die anderen Staaten, die dieses Überein-
kommen unterzeichnen -

in der Erwägung, dass es das Ziel des Europarats ist, eine engere Verbindung
zwischen seinen Mitgliedern herbeizuführen, um die Ideale und Grund-
sätze, die ihr gemeinsames Erbe sind, zu wahren und zu fördern und ihren
wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt zu erleichtern;

in dem Bewusstsein, dass Sport für die Erhaltung der Gesundheit, die geis-
tige und körperliche Erziehung und die Förderung der internationalen Ver-
ständigung eine wichtige Rolle spielen soll;

besorgt über die zunehmende Anwendung von Dopingwirkstoffen und -
methoden durch Sportler und Sportlerinnen im gesamten Sportbereich und
die sich daraus ergebenden Folgen für die Gesundheit der Sportler und die
Zukunft des Sports;

im Hinblick darauf, dass dieses Problem die ethischen Grundsätze und
erzieherischen Werte gefährdet, die in der Olympischen Charta, in der
Internationalen Charta der UNESCO für Sport und Leibeserziehung und
in der Entschliessung (76) 41 des Ministerkomitees des Europarats, auch
bekannt als die "Europäische Charta des Sports für Alle", enthalten sind;
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eingedenk der von den internationalen Sportorganisationen angenommenen
Vorschriften, Leitlinien und Erklärungen gegen Doping;

in Anbetracht dessen, dass staatliche Behörden und freiwillige Sportorga-
nisationen einander ergänzende Verantwortung im Kampf gegen Doping
im Sport tragen, insbesondere für die Gewähr, dass Sportveranstaltungen
ordnungsgemäss und gestützt auf den Grundsatz des fairen Spiels durchge-
führt werden, sowie für den Schutz der Gesundheit derjenigen, die an diesen
Sportveranstaltungen teilnehmen;

in der Erkenntnis, dass diese Behörden und Organisationen zu diesem
Zweck auf allen geeigneten Ebenen zusammenarbeiten müssen;

unter Hinweis auf die Entschliessungen über Doping, die von der Konfe-
renz der für den Sport zuständigen europäischen Minister angenommenen
wurden, insbesondere unter Hinweis auf die Entschliessung Nr. 1, die auf
der 6. Konferenz in Reykjavik angenommen wurde;

unter Hinweis darauf, dass das Ministerkomitee des Europarats bereits die
Entschliessung (67) 12 über Doping von Sportlern, die Empfehlung Nr. R
(79) 8 über Doping im Sport, die Empfehlung Nr. R (84) 19 über die Euro-
päische Charta gegen Doping im Sport und die Empfehlung Nr. R (88) 12
über die Einrichtung nicht angekündigter Dopingkontrollen ausserhalb von
Wettkämpfen angenommen hat;

unter Hinweis auf die Empfehlung Nr. 5 über Doping, die von der zweiten
von der UNESCO veranstalteten Internationalen Konferenz der für den
Sport und die Leibeserziehung zuständigen Minister und Leitenden
Beamten in Moskau (1988) angenommen wurde;

jedoch entschlossen, eine weitere und engere Zusammenarbeit zu verfolgen,
die darauf gerichtet ist, Doping im Sport zu verringern und endgültig aus-
zumerzen, wobei die in diesen Übereinkünften enthaltenen ethischen Werte
und praktischen Massnahmen als Grundlage dienen sollen -

sind wie folgt übereingekommen:

Art. 1

Ziel des Übereinkommens

Die Vertragsparteien verpflichten sich, im Hinblick auf die Verringerung
und schliesslich die endgültige Ausmerzung des Dopings im Sport inner-
halb der Grenzen ihrer jeweiligen verfassungsrechtlichen Bestimmungen die
für die Anwendung dieses Übereinkommens notwendigen Massnahmen zu
ergreifen.

0.812.122.1 Therapeutische Substanzen

2 Fassung: 01.01.2026



Art. 2

Begriffsbestimmung und Geltungsbereich des Übereinkommens

1) Im Sinne diese Übereinkommens
a) bedeutet "Doping im Sport" die Verabreichung pharmakologischer

Gruppen von Dopingwirkstoffen oder Dopingmethoden an Sportler
und Sportlerinnen oder die Anwendung solcher Wirkstoffe oder
Methoden durch diese Personen;

b) bedeutet "pharmakologische Gruppen von Dopingwirkstoffen oder
Dopingmethoden", vorbehaltlich des Abs. 2, diejenigen Gruppen von
Dopingwirkstoffen oder Dopingmethoden, die von den betreffenden
internationalen Sportorganisationen verboten wurden und in Listen auf-
geführt sind, welche nach Art. 11 Abs. 1 Bst. b von der beobachtenden
Begleitgruppe bestätigt wurden;

c) bedeutet "Sportler und Sportlerinnen" die Personen, die regelmässig an
Sportveranstaltungen teilnehmen.

2) Bis eine Liste der verbotenen pharmakologischen Gruppen von
Dopingwirkstoffen und Dopingmethoden von der beobachtenden Begleit-
gruppe nach Art. 11 Abs. 1 Bst. b bestätigt wird, gilt die Bezugsliste im
Anhang zu diesem Übereinkommen.

Art. 3

Innerstaatliche Koordinierung

1) Die Vertragsparteien stimmen die Politik und das Vorgehen ihrer
Ministerien und anderer staatlicher Stellen, die sich mit der Bekämpfung des
Dopings im Sport befassen, aufeinander ab.

2) Sie sorgen dafür, dass dieses Übereinkommen praktische Anwen-
dung findet und insbesondere die Vorschriften des Art. 7 eingehalten
werden, indem sie gegebenenfalls eine zu diesem Zweck bezeichnete staat-
liche oder nichtstaatliche, für den Sport zuständige Stelle oder eine Sportor-
ganisation mit der Durchführung einiger Bestimmungen des Übereinkom-
mens betrauen.
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Art. 4

Massnahmen zur Einschränkung der Verfügbarkeit und Anwendung
verbotener Dopingwirkstoffe und Dopingmethoden

1) Die Vertragsparteien erlassen gegebenenfalls Gesetze, Vorschriften
oder Verwaltungsmassnahmen, um die Verfügbarkeit (einschliesslich der
Bestimmungen über die Kontrolle der Verbreitung, des Besitzes, der Ein-
fuhr, der Verteilung und des Verkaufs) sowie die Anwendung verbotener
Dopingwirkstoffe und -methoden im Sport und insbesondere anaboler Ste-
roide einzuschränken.

2) Zu diesem Zweck machen die Vertragsparteien beziehungsweise die
betreffenden nichtstaatlichen Organisationen die Vergabe öffentlicher För-
dermittel an Sportorganisationen davon abhängig, dass diese die Vor-
schriften gegen Doping wirksam anwenden.

3) Die Vertragsparteien werden ferner
a) ihre Sportorganisationen bei der Finanzierung von Dopingkontrollen

und -analysen entweder durch unmittelbare Fördermittel oder
Zuschüsse oder durch Anrechnung der Kosten solcher Kontrollen und
Analysen bei der Festlegung der gesamten Fördermittel oder Zuschüsse,
die diesen Organisationen zukommen sollen, unterstützen;

b) angemessene Massnahmen ergreifen, um die Vergabe öffentlicher Förder-
mittel zum Zweck des Trainings an einzelne Sportler und Sportlerinnen,
die wegen eines Dopingvergehens im Sport zeitweilig ausgeschlossen
worden sind, für die Dauer des Ausschlusses zu versagen;

c) die Durchführung von Dopingkontrollen durch ihre nationalen Sport-
organisationen, die von den betreffenden internationalen Sportorganisa-
tionen sowohl während als auch ausserhalb der Wettkämpfe gefordert
werden, fördern und, soweit angebracht, erleichtern;

d) den Abschluss von Vereinbarungen durch die Sportorganisationen för-
dern und erleichtern, wonach es erlaubt ist, ihre Mitglieder einem Test
durch ordnungsgemäss befugte Dopingkontrollgruppen anderer Länder
unterziehen zu lassen.

4) Die Vertragsparteien behalten sich das Recht vor, von sich aus in
eigener Verantwortung Vorschriften gegen Doping zu erlassen und
Dopingkontrollen durchzuführen, sofern diese mit den einschlägigen
Grundsätzen dieses Übereinkommens vereinbar sind.
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Art. 5

Laboratorien

1) Jede Vertragspartei verpflichtet sich,
a) in ihrem Hoheitsgebiet mindestens ein Dopingkontrollaboratorium ein-

zurichten oder dessen Einrichtung zu erleichtern, das geeignet ist, nach
den Kriterien anerkannt zu werden, die von den betreffenden interna-
tionalen Sportorganisationen angenommen und von der beobachtenden
Begleitgruppe nach Art. 11 Abs. 1 Bst. b bestätigt wurden, oder

b) den Sportorganisationen dabei behilflich zu sein, zu einem solchen Labo-
ratorium im Hoheitsgebiet einer anderen Vertragspartei Zugang zu
erhalten.

2) Diesen Laboratorien wird nahegelegt,
a) geeignete Massnahmen zu ergreifen, um befähigte Mitarbeiter einzu-

stellen, zu beschäftigen sowie aus- und fortzubilden;
b) geeignete Forschungs- und Entwicklungsprogramme über die für

Dopingzwecke im Sport verwendeten oder mutmasslich verwendeten
Dopingwirkstoffe und -methoden sowie über den Bereich der analy-
tischen Biochemie und Pharmakologie durchzuführen, um grössere
Kenntnisse über die Wirkung der verschiedenen Wirkstoffe auf den
menschlichen Körper und die Folgen für die sportliche Leistung zu
erlangen;

c) neue Forschungsergebnisse schnell zu veröffentlichen und zu verbreiten.

Art. 6

Erziehung

1) Die Vertragsparteien verpflichten sich, gegebenenfalls in Zusammen-
arbeit mit den betreffenden Sportorganisationen und den Massenmedien,
Erziehungsprogramme und Informationsfeldzüge auszuarbeiten und
durchzuführen, in denen die Gesundheitsgefahren und die Schädigung der
ethischen Werte durch Doping im Sport deutlich gemacht werden. Sie
richten sich sowohl an junge Menschen in Schulen und Sportvereinen als
auch an deren Eltern und an erwachsene Sportler und Sportlerinnen, an
Sportverantwortliche und -betreuer sowie an Trainer. Für die im medizi-
nischen Bereich Tätigen wird in diesen Erziehungsprogrammen die Bedeu-
tung hervorgehoben, die der Beachtung der medizinischen Ethik zukommt.

2) Die Vertragsparteien verpflichten sich, in Zusammenarbeit mit den
betreffenden regionalen, nationalen und internationalen Sportorganisa-
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tionen Forschungsarbeiten zur Aufstellung physiologischer und psycholo-
gischer Lehrprogramme auf wissenschaftlicher Grundlage anzuregen und
zu fördern, welche die Unversehrtheit des menschlichen Körpers achten.

Art. 7

Zusammenarbeit mit den Sportorganisationen bei den von ihnen zu
ergreifenden Massnahmen

1) Die Vertragsparteien verpflichten sich, ihre Sportorganisationen und
über diese die internationalen Sportorganisationen zu ermutigen, alle in
ihren Zuständigkeitsbereich fallenden geeigneten Massnahmen gegen
Doping im Sport auszuarbeiten und anzuwenden.

2) Zu diesem Zweck regen sie an, dass ihre nationalen Sportorganisa-
tionen ihre entsprechenden Rechte, Pflichten und Aufgaben klar heraus-
stellen und aufeinander abstimmen, insbesondere durch Abstimmung ihrer
a) Vorschriften gegen Doping mit den von den betreffenden internationalen

Sportorganisationen vereinbarten Vorschriften;
b) Listen verbotener pharmakologischer Gruppen von Dopingwirkstoffen

und verbotener Dopingmethoden mit den von den betreffenden interna-
tionalen Sportorganisationen vereinbarten Listen;

c) Dopingkontrollverfahren;
d) Disziplinarverfahren, wobei sie die international anerkannten Grund-

sätze der natürlichen Gerechtigkeit anwenden und die Achtung der
Grundrechte verdächtiger Sportler und Sportlerinnen gewährleisten; bei
diesen Grundsätzen handelt es sich insbesondere um Folgende:
i) die Meldestelle darf nicht gleichzeitig die Disziplinarstelle sein,
ii) die Betroffenen haben das Recht auf eine gerechte Verhandlung, auf

Hilfe oder Vertretung,
iii) es müssen klare und durchsetzbare Bestimmungen über Rechtsmittel

gegen ergangene Urteile gegeben sein;
e) Verfahren zur Verhängung wirksamer Strafen für Verantwortliche,

Ärzte, Tierärzte, Betreuer, Physiotherapeuten und für andere Personen,
die für Verletzungen der Vorschriften gegen Doping durch Sportler und
Sportlerinnen verantwortlich oder daran beteiligt sind;

f) Verfahren zur gegenseitigen Anerkennung des Ausschlusses oder anderer
Strafen, die von anderen Sportorganisationen im eigenen Land oder in
anderen Ländern verhängt werden.
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3) Darüber hinaus ermutigen die Vertragsparteien ihre nationalen
Sportorganisationen,
a) in wirksamem Umfang Dopingkontrollen nicht nur bei, sondern auch

ohne Ankündigung jederzeit ausserhalb von Wettkämpfen vorzu-
nehmen; diese Kontrollen sind in einer für alle Sportler und Sportle-
rinnen gleichen Art und Weise durchzuführen, und die Personen, die
einem Test oder einem Wiederholungstest unterzogen werden, sind
gegebenenfalls stichprobenartig auszuwählen;

b) Vereinbarungen mit Sportorganisationen anderer Länder zu treffen,
wonach es erlaubt ist, die in einem andern Land trainierenden Sportler
und Sportlerinnen einem Test durch eine ordnungsgemäss befugte
Dopingkontrollgruppe jenes Landes unterziehen zu lassen;

c) die Vorschriften über die Berechtigung zur Teilnahme an Sportveranstal-
tungen zu klären und aufeinander abzustimmen, darunter auch die Kri-
terien gegen Doping;

d) die aktive Teilnahme der Sportler und Sportlerinnen selber am Kampf der
internationalen Sportorganisationen gegen Doping zu fördern;

e) die in den in Art. 5 vorgesehenen Laboratorien für Dopinganalysen zur
Verfügung stehenden Einrichtungen sowohl während als auch ausser-
halb der Wettkämpfe voll und wirksam zu nutzen;

f) wissenschaftliche Trainingsmethoden zu untersuchen und Richtlinien zu
erarbeiten, um Sportler und Sportlerinnen jedes Alters entsprechend der
einzelnen Sportart zu schützen.

Art. 8

Internationale Zusammenarbeit

1) Die Vertragsparteien arbeiten in den in diesem Übereinkommen
behandelten Angelegenheiten eng zusammen und fördern eine ähnliche
Zusammenarbeit zwischen ihren Sportorganisationen.

2) Die Vertragsparteien verpflichten sich,
a) ihre nationalen Sportorganisationen zu ermutigen, ihre Arbeit so zu

gestalten, dass die Anwendung dieses Übereinkommens in allen inter-
nationalen Sportorganisationen, denen sie angeschlossen sind, gefördert
wird, insbesondere durch die Weigerung, Weltrekorde oder regionale
Rekorde anzuerkennen, wenn dabei kein beglaubigtes negatives
Ergebnis eines Dopingtests vorliegt;
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b) die Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitern ihrer aufgrund des Art. 5
eingerichteten oder betriebenen Dopingkontrollaboratorien zu fördern;

c) die zweiseitige und mehrseitige Zusammenarbeit zwischen ihren zustän-
digen Stellen, Behörden und Organisationen in die Wege zu leiten, um
auch auf internationaler Ebene die in Art. 4 Abs. 1 genannten Ziele zu
erreichen.

3) Die Vertragsparteien, die über die nach Art. 5 eingerichteten oder
betriebenen Laboratorien verfügen, verpflichten sich, anderen Vertragspar-
teien behilflich zu sein, die für die Einrichtung eigener Laboratorien not-
wendigen Erfahrungen, Kenntnisse und Techniken zu erwerben.

Art. 9

Weitergabe von Informationen

Jede Vertragspartei übermittelt dem Generalsekretär des Europarats in
einer der Amtssprachen des Europarats alle einschlägigen Informationen
über gesetzgeberische und sonstige Massnahmen, die sie ergriffen hat, um
den Bestimmungen dieses Übereinkommens gerecht zu werden.

Art. 10

Beobachtende Begleitgruppe

1) Für die Zwecke dieses Übereinkommens wird hiermit eine beobach-
tende Begleitgruppe eingesetzt.

2) Jede Vertragspartei kann in dieser beobachtenden Begleitgruppe
durch einen oder mehrere Delegierte vertreten sein. Jede Vertragspartei hat
eine Stimme.

3) Jeder in Art. 14 Abs. 1 bezeichnete Staat, der nicht Vertragspartei
dieses Übereinkommens ist, kann in der Gruppe durch einen Beobachter
vertreten sein.

4) Die beobachtende Begleitgruppe kann auf einstimmigen Beschluss
jeden Nichtmitgliedstaat des Europarats, der nicht Vertragspartei dieses
Übereinkommens ist, sowie jede einschlägige Sportorganisation oder
andere Fachorganisation einladen, sich auf einer oder mehreren Sitzungen
durch einen Beobachter vertreten zu lassen.

5) Die beobachtende Begleitgruppe wird vom Generalsekretär einbe-
rufen. Ihre erste Sitzung findet so bald wie möglich statt, in jedem Fall
innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens. Danach
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tritt sie bei Bedarf auf Veranlassung des Generalsekretärs oder einer Ver-
tragspartei zusammen.

6) Die beobachtende Begleitgruppe ist beschlussfähig, wenn die Mehr-
heit der Vertragsparteien auf einer Sitzung vertreten ist.

7) Die beobachtende Begleitgruppe tagt unter Ausschluss der Öffent-
lichkeit.

8) Die beobachtende Begleitgruppe gibt sich nach Massgabe dieses
Übereinkommens eine Geschäftsordnung.

Art. 11

1) Die beobachtende Begleitgruppe verfolgt die Anwendung dieses
Übereinkommens. Sie kann insbesondere:
a) die Bestimmungen des Übereinkommens laufend überprüfen und not-

wendige Änderungen untersuchen;
b) die in Art. 2 Absätze 1 und 2 genannte Liste - und gegebenenfalls deren

Neufassung - der von den betreffenden Sportorganisationen verbotenen
pharmakologischen Gruppen von Dopingwirkstoffen und Dopingme-
thoden sowie die Kriterien für die Anerkennung von Laboratorien und
gegebenenfalls jede Änderung der Kriterien, die von diesen Organisa-
tionen nach Art. 5 Abs. 1 Bst. a angenommen wurden, bestätigen und
den Zeitpunkt für das Inkrafttreten der betreffenden Beschlüsse fest-
legen;

c) Konsultationen mit den betreffenden Sportorganisationen führen;
d) Empfehlungen an die Vertragsparteien über die für die Zwecke dieses

Übereinkommens zu ergreifenden Massnahmen richten;
e) geeignete Massnahmen empfehlen, um die betreffenden internationalen

Organisationen und die Öffentlichkeit über die im Rahmen dieses Über-
einkommens durchgeführten Schritte auf dem laufenden zu halten;

f) Empfehlungen an das Ministerkomitee über die Einladung an Nicht-
mitgliedstaaten des Europarats richten, diesem Übereinkommen beizu-
treten;

g) Vorschläge zur Verbesserung der Wirksamkeit dieses Übereinkommens
machen.

2) In Erfüllung ihrer Aufgaben kann die beobachtende Begleitgruppe
von sich aus Zusammenkünfte von Sachverständigengruppen veranlassen.

Art. 12
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Nach jeder Sitzung erstattet die beobachtende Begleitgruppe dem Minis-
terkomitee des Europarats Bericht über ihre Arbeit und über die Wirkungs-
weise des Übereinkommens.

Art. 13

Änderungen der Artikel des Übereinkommens

1) Änderungen der Artikel dieses Übereinkommens können von einer
Vertragspartei, dem Ministerkomitee des Europarats oder der beobach-
tenden Begleitgruppe vorgeschlagen werden.

2) Jeder Änderungsvorschlag wird vom Generalsekretär des Europarats
den in Art. 14 genannten Staaten und jedem Staat übermittelt, der diesem
Übereinkommen beigetreten ist oder nach Art. 16 zum Beitritt eingeladen
wurde.

3) Jede von einer Vertragspartei oder dem Ministerkomitee vorgeschla-
gene Änderung wird der beobachtenden Begleitgruppe mindestens zwei
Monate vor der Sitzung übermittelt, auf der die Änderung geprüft werden
soll. Die beobachtende Begleitgruppe legt dem Ministerkomitee gegebenen-
falls nach Konsultierung der betreffenden Sportorganisationen ihre Stel-
lungnahme zu dem Änderungsvorschlag vor.

4) Das Ministerkomitee prüft den Änderungsvorschlag und jede von
der beobachtenden Begleitgruppe vorgelegte Stellungnahme: es kann die
Änderung beschliessen.

5) Der Wortlaut jeder vom Ministerkomitee nach Abs. 4 beschlossenen
Änderung wird den Vertragsparteien zur Annahme übermittelt.

6) Jede nach Abs. 4 beschlossene Änderung tritt am ersten Tag des
Monats in Kraft, der auf einen Zeitabschnitt von einem Monat nach dem
Tag folgt, an dem alle Vertragsparteien dem Generalsekretär ihre Annahme
der Änderung mitgeteilt haben.

SchlussklauselnSchlussklauseln

Art. 14

1) Dieses Übereinkommen liegt für die Mitgliedstaaten des Europarats,
für andere Vertragsstaaten des Europäischen Kulturabkommens sowie für
Nichtmitgliedstaaten, die an der Ausarbeitung des Übereinkommens betei-
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ligt waren, zur Unterzeichnung auf; sie können ihre Zustimmung, gebunden
zu sein, ausdrücken,
a) indem sie es ohne Vorbehalt der Ratifikation, Annahme oder Genehmi-

gung unterzeichnen oder
b) indem sie es vorbehaltlich der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung

unterzeichnen und später ratifizieren, annehmen oder genehmigen.

2) Die Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunden werden
beim Generalsekretär des Europarats hinterlegt.

Art. 15

1) Das Übereinkommen tritt am ersten Tag des Monats in Kraft, der
auf einen Zeitabschnitt von einem Monat nach dem Tag folgt, an dem
fünf Staaten, darunter mindestens vier Mitgliedstaaten des Europarats, nach
Art. 14 ihre Zustimmung ausgedrückt haben, durch das Übereinkommen
gebunden zu sein.

2) Für jeden Unterzeichnerstaat, der später seine Zustimmung aus-
drückt, durch das Übereinkommen gebunden zu sein, tritt es am ersten Tag
des Monats in Kraft, der auf einen Zeitabschnitt von einem Monat nach der
Unterzeichnung oder der Hinterlegung der Ratifikations-, Annahme- oder
Genehmigungsurkunde folgt.

Art. 16

1) Nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens kann das Ministerko-
mitee des Europarats nach Konsultierung der Vertragsparteien durch einen
mit der in Art. 20 Bst. d der Satzung des Europarats vorgesehenen Mehrheit
und mit einhelliger Zustimmung der Vertreter der Vertragsstaaten, die
Anspruch auf einen Sitz im Komitee haben, gefassten Beschluss jeden
Nichtmitgliedstaat einladen, dem Übereinkommen beizutreten.

2) Für jeden beitretenden Staat tritt das Übereinkommen am ersten Tag
des Monats in Kraft, der auf einen Zeitabschnitt von einem Monat nach
Hinterlegung der Beitrittsurkunde beim Generalsekretär des Europarats
folgt.

Art. 17

1) Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung oder bei der Hinterlegung
seiner Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde
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einzelne oder mehrere Hoheitsgebiete bezeichnen, auf die dieses Überein-
kommen Anwendung findet.

2) Jeder Staat kann jederzeit danach durch eine an den Generalsekretär
des Europarats gerichtete Erklärung die Anwendung dieses Übereinkom-
mens auf jedes weitere in der Erklärung bezeichnete Hoheitsgebiet erstre-
cken. Das Übereinkommen tritt für dieses Hoheitsgebiet am ersten Tag des
Monats in Kraft, der auf einen Zeitabschnitt von einem Monat nach Eingang
der Erklärung beim Generalsekretär folgt.

3) Jede nach den Abs. 1 und 2 abgegebene Erklärung kann in Bezug auf
jedes darin bezeichnete Hoheitsgebiet durch eine an den Generalsekretär
gerichtete Notifikation zurückgenommen werden. Die Rücknahme wird
am ersten Tag des Monats wirksam, der auf einen Zeitabschnitt von sechs
Monaten nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretär folgt.

Art. 18

1) Jede Vertragspartei kann dieses Übereinkommen jederzeit durch eine
an den Generalsekretär des Europarats gerichtete Notifikation kündigen.

2) Die Kündigung wird am ersten Tag des Monats wirksam, der auf
einen Zeitabschnitt von sechs Monaten nach Eingang der Notifikation beim
Generalsekretär folgt.

Art. 19

Der Generalsekretär des Europarats notifiziert den Vertragsparteien,
den anderen Mitgliedstaaten des Europarats, den anderen Vertragsstaaten
des Europäischen Kulturabkommens den Nichtmitgliedstaaten, die an der
Ausarbeitung des Übereinkommens, beteiligt waren, und jedem Staat, der
diesem Übereinkommen beigetreten ist oder zum Beitritt eingeladen wurde,
a) jede Unterzeichnung nach Art. 14;
b) jede Hinterlegung einer Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder

Beitrittsurkunde nach Art. 14 oder 16;
c) jeden Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Übereinkommens nach den Art.

15 und 16;
d) jede nach Art. 9 übermittelte Information;
e) jeden nach Art. 12 erstellten Bericht;
f) jeden Änderungsvorschlag und jede nach Art. 13 beschlossene Änderung

sowie den Tag, an dem die Änderung in Kraft tritt;
g) jede nach Art. 17 abgegebene Erklärung;
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h) jede nach Art. 18 erfolgte Kündigung und den Tag, an dem die Kündi-
gung wirksam wird;

i) jede andere Handlung, Notifikation oder Mitteilung im Zusammenhang
mit diesem Übereinkommen.

Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten Unterzeichneten
dieses Übereinkommen unterschrieben.

Geschehen zu Strassburg am 16. November 1989 in englischer und
französischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermassen verbindlich
ist, in einer Urschrift, die im Archiv des Europarats hinterlegt wird. Der
Generalsekretär des Europarats übermittelt allen Mitgliedstaaten des Euro-
parats, den anderen Vertragsstaaten des Europäischen Kulturabkommens,
den Nichtmitgliedstaaten, die an der Ausarbeitung dieses Übereinkom-
mens beteiligt waren, und allen zum Beitritt zu dem Übereinkommen ein-
geladenen Staaten beglaubigte Abschriften.

(Es folgen die Unterschriften)

Therapeutische Substanzen 0.812.122.1
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AnhangAnhang11

Verbotsliste 2026Verbotsliste 2026

Welt-Anti-Doping-CodeWelt-Anti-Doping-Code22

Einleitung

Die Verbotsliste ist ein verbindlicher Internationaler Standard im Rahmen des
Welt-Anti-Doping-Programms.

Die Liste wird nach einem umfassenden von der WADA durchgeführten Kon-
sultationsverfahren jährlich aktualisiert. Die Liste tritt am 1. Januar 2026 in
Kraft.

Der offizielle Wortlaut der Verbotsliste wird von der WADA weitergeführt
und in englischer und französischer Sprache veröffentlicht. Bei Unstimmig-
keiten zwischen der englischen und französischen Fassung ist die englische
Fassung massgebend.

Begriffe, die in dieser Liste verbotener Substanzen und verbotener Methoden
verwendet werden:

Innerhalb des Wettkampfes verbotenInnerhalb des Wettkampfes verboten

Sofern die WADA für eine bestimmte Sportart keinen anderen Zeitraum zuge-
lassen hat, beginnt der Zeitraum "innerhalb des Wettkampfes" grundsätzlich
kurz vor Mitternacht (um 23:59 Uhr) am Tag vor einem Wettkampf, für den
der Athlet aufgestellt ist, und endet mit dem Ende dieses Wettkampfes und des
Probenahmeverfahrens.

Zu allen Zeiten verbotenZu allen Zeiten verboten

Dies bedeutet, dass die Substanz oder die Methode entsprechend der Begriffs-
bestimmung im Code innerhalb und ausserhalb des Wettkampfes verboten ist.

Spezifisch und nichtspezifischSpezifisch und nichtspezifisch

Nach Art. 4.2.2 des Welt-Anti-Doping-Codes gelten "für die Zwecke der
Anwendung des Art. 10 [...] alle verbotenen Substanzen als spezifische Sub-
stanzen mit Ausnahme derjenigen, die in der Verbotsliste anders gekenn-
zeichnet sind. Eine verbotene Methode gilt nicht als spezifische Methode,
es sei denn, sie ist in der Verbotsliste ausdrücklich als spezifische Methode
gekennzeichnet." Nach dem Kommentar zu dem Artikel sollen "die in Art.
4.2.2 genannten spezifischen Substanzen und Methoden [...] auf keinen Fall
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als weniger wichtig oder weniger gefährlich als andere Dopingsubstanzen oder
-methoden angesehen werden. Es handelt sich dabei einfach um Substanzen
und Methoden, bei denen die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass ein Athlet sie
für andere Zwecke als die Leistungssteigerung eingenommen beziehungsweise
angewendet hat."

Substanzen mit MissbrauchspotentialSubstanzen mit Missbrauchspotential

Nach Art. 4.2.3 des Codes sind Substanzen mit Missbrauchspotential jene
Substanzen, die als solche gekennzeichnet sind, weil sie in der Gesellschaft
häufig ausserhalb eines sportlichen Zusammenhangs missbraucht werden. Als
Substanzen mit Missbrauchspotential gelten: Cocain, Diamorphin (Heroin),
Methylendioxymethamfetamin (MDMA/"Ecstasy") und Tetrahydrocanna-
binol (THC).

S0 Nicht zugelassene SubstanzenS0 Nicht zugelassene Substanzen

Zu allen Zeiten verboten (innerhalb und ausserhalb des Wettkampfes)Zu allen Zeiten verboten (innerhalb und ausserhalb des Wettkampfes)

Alle verbotenen Substanzen in dieser Klasse sind spezifische Substanzen.

Pharmakologisch wirksame Substanzen, die in den folgenden Abschnitten der
Verbotsliste nicht aufgeführt und derzeit nicht durch eine staatliche Gesund-
heitsbehörde für die therapeutische Anwendung beim Menschen zugelassen
sind (zum Beispiel Arzneimittel in der präklinischen oder klinischen Entwick-
lung beziehungsweise Arzneimittel, deren Entwicklung eingestellt wurde,
Designerdrogen, nur für die Anwendung bei Tieren zugelassene Substanzen),
sind zu jeder Zeit verboten.

Diese Klasse umfasst viele verschiedene Substanzen, unter anderem BPC-157,
2,4-Dinitrophenol (DNP), Ryanodin-Rezeptor-1-Calstabin-Komplex-Stabi-
lisatoren [zum Beispiel S-107, S48168 (ARM210)] und Troponin-Aktivatoren
(zum Beispiel Reldesemtiv und Tirasemtiv).

S1 Anabole SubstanzenS1 Anabole Substanzen

Zu allen Zeiten verboten (innerhalb und ausserhalb des Wettkampfes)Zu allen Zeiten verboten (innerhalb und ausserhalb des Wettkampfes)

Alle verbotenen Substanzen in dieser Klasse sind nichtspezifische Substanzen.

Anabole Substanzen sind verboten.

S1.1. Anabol-androgene Steroide (AAS)S1.1. Anabol-androgene Steroide (AAS)

Bei exogener Verabreichung, dazu gehören unter anderem:

Therapeutische Substanzen 0.812.122.1
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1-Androstendiol (5alpha-Androst-1-en-3beta,17beta-diol);

1-Androstendion (5alpha-Androst-1-en-3,17-dion);

1-Androsteron (3alpha-Hydroxy-5alpha-androst-1-en-17-on);

1-Epiandrosteron (3beta-Hydroxy-5alpha-androst-1-en-17-on);

1-Testosteron (17beta-Hydroxy-5alpha-androst-1-en-3-on);

4-Androstendiol (Androst-4-en-3beta,17beta-diol);

4-Hydroxytestosteron (4,17beta-Dihydroxyandrost-4-en-3-on);

5-Androstendion (Androst-5-en-3,17-dion);

7alpha-Hydroxy-DHEA;

7beta-Hydroxy-DHEA;

7-Keto-DHEA;

11beta-Methyl-19-nortestosteron;

17alpha-Methylepitiostanol (Epistan);

19-Norandrostendiol (Estr-4-en-3,17-diol);

19-Norandrostendion (Estr-4-en-3,17-dion);

Androst-4-en-3,11,17-trion (11-Ketoandrostendion, Adrenosteron);

Androstanolon (5alpha-Dihydrotestosteron, 17beta-Hydroxy-5alpha-and-
rostan-3-on);

Androstendiol (Androst-5-en-3beta,17beta-diol);

Androstendion (Androst-4-en-3,17-dion);

Bolasteron;

Boldenon;

Boldion (Androsta-1,4-dien-3,17-dion);

Calusteron;

Clostebol;

Danazol ([1,2]Oxazolo[4',5':2,3]pregna-4-en-20-yn-17alpha-ol);

Dehydrochlormethyltestosteron (4-Chlor-17beta-hydroxy-17alpha-methy-
landrosta-1,4-dien-3-on);

Desoxymethyltestosteron (17alpha-Methyl-5alpha-androst-2-en-17beta-ol
und 17alpha-Methyl5alpha-androst-3-en-17beta-ol);

Dimethandrolon (7alpha,11beta-Dimethyl-19-nortestosteron);

Drostanolon;

Epiandrosteron (3beta-Hydroxy-5alpha-androstan-17-on);
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Epidihydrotestosteron (17beta-Hydroxy-5beta-androstan-3-on);

Epitestosteron;

Ethylestrenol (19-Norpregna-4-en-17alpha-ol);

Fluoxymesteron;

Formebolon;

Furazabol (17alpha-Methyl[1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5alpha-
androstan-17beta-ol);

Gestrinon;

Mestanolon;

Mesterolon;

Metandienon (17beta-Hydroxy-17alpha-methylandrosta-1,4-dien-3-on);

Metenolon;

Methandriol;

Methasteron (17beta-Hydroxy-2alpha,17alpha-dimethyl-5alpha-and-
rostan-3-on);

Methyl-1-testosteron (17beta-Hydroxy-17alpha-methyl-5alpha-and-
rost-1-en-3-on);

Methylclostebol;

Methyldienolon (17beta-Hydroxy-17alpha-methylestra-4,9-dien-3-on);

Methylnortestosteron (17beta-Hydroxy-17alpha-methylestr-4-en-3-on);

Methyltestosteron;

Metribolon (Methyltrienolon, 17beta-Hydroxy-17alpha-methyle-
stra-4,9,11-trien-3-on);

Miboleron;

Nandrolon (19-Nortestosteron);

Norboleton;

Norclostebol (4-Chlor-17beta-ol-estr-4-en-3-on);

Norethandrolon;

Oxabolon;

Oxandrolon;

Oxymesteron;

Oxymetholon;
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Prasteron (Dehydroepiandrosteron, DHEA, 3beta-Hydroxyand-
rost-5-en-17-on);

Prostanozol (17beta-[(Tetrahydropyran-2-yl)oxy]-1'H-
pyrazolo[3,4:2,3]-5alpha-androstan);

Quinbolon;

Stanozolol;

Stenbolon;

Testosteron;

Tetrahydrogestrinon (17-Hydroxy-18a-homo-19-nor-17alpha-
pregna-4,9,11-trien-3-on);

Tibolon;

Trenbolon (17beta-Hydroxyestr-4,9,11-trien-3-on);

Trestolon (7alpha-Methyl-19-nortestosteron, MENT);

und andere Substanzen mit ähnlicher chemischer Struktur oder ähnlicher/n
biologischer/n Wirkung(en) einschliesslich deren Ester.

S1.2. Andere anabole SubstanzenS1.2. Andere anabole Substanzen

Dazu gehören unter anderem:

Clenbuterol, Osilodrostat, Ractopamin, Selektive Androgen-Rezeptor-
Modulatoren [SARMs, zum Beispiel Andarin, Enobosarm (Ostarin),
LGD-4033 (Ligandrol), RAD140, S-23 und YK-11], Zeranol und Zilpaterol.

S2S2 Peptidhormone,Peptidhormone, Wachstumsfaktoren,Wachstumsfaktoren, verwandteverwandte SubstanzenSubstanzen undund MimetikaMimetika

Zu allen Zeiten verboten (innerhalb und ausserhalb des Wettkampfes)Zu allen Zeiten verboten (innerhalb und ausserhalb des Wettkampfes)

Alle verbotenen Substanzen in dieser Klasse sind nichtspezifische Substanzen.

Die folgenden Substanzen und andere Substanzen mit ähnlicher chemischer
Struktur oder ähnlicher/n biologischer/n Wirkung(en) sind verboten:

S2.1. Erythropoetine (EPO) und Erythropoese-beeinflussende SubstanzenS2.1. Erythropoetine (EPO) und Erythropoese-beeinflussende Substanzen

Dazu gehören unter anderem:
S2.1.1 Erythropoetin-Rezeptor-Agonisten, zum Beispiel

Darbepoetine (dEPO);
Erythropoetine (EPO);
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EPO-basierte Konstrukte [zum Beispiel EPO-Fc; Methoxy-
Polyethylenglycol-Epoetin beta (CERA)];
EPO-mimetische Substanzen und ihre Konstrukte (zum Beispiel
CNTO-530, Peginesatid, Pegmolesatid).

S2.1.2 Hypoxie-induzierbarer-Faktor (HIF)-Aktivatoren, zum Beispiel
Cobalt;
Daprodustat (GSK1278863);
IOX2;
Molidustat (BAY 85-3934);
Roxadustat (FG-4592);
Vadadustat (AKB-6548);
Xenon.

S2.1.3 GATA-Hemmer, zum Beispiel
K-11706.

S2.1.4 Transformierender-Wachstumsfaktor-beta-(TGF-β-)Signalhemmer, zum
Beispiel Luspatercept;
Sotatercept.

S2.1.5 Agonisten des körpereigenen Reparatur-Rezeptors, zum Beispiel
Asialo-EPO;
carbamyliertes EPO (CEPO).

S2.2. Peptidhormone und ihre ReleasingfaktorenS2.2. Peptidhormone und ihre Releasingfaktoren
S2.2.1 Testosteron-stimulierende Peptide bei Männern, zum Beispiel

- Choriongonadotropin (CG),
- Luteinisierendes Hormon (LH),
- Gonadotropin-Releasing-Hormon (GnRH, Gonadorelin) und seine Ago-
nistenanaloga (zum Beispiel Buserelin, Deslorelin, Goserelin, Histrelin,
Leuprorelin, Nafarelin und Triptorelin),
- Kisspeptin und seine Agonistenanaloga

S2.2.2 Corticotropine und ihre Releasingfaktoren, zum Beispiel Corticorelin und
Tetracosactid

S2.2.3 Wachstumshormon (GH, seine Analoga und Fragmente, dazu gehören
unter anderem:
- Wachstumshormon-Analoga, zum Beispiel Lonapegsomatropin, Somapa-
citan und Somatrogon
- Wachstumshormon-Fragmente, zum Beispiel AOD-9604 und hGH
176-191.

S2.2.4 Wachstumshormon-Releasingfaktoren, dazu gehören unter anderem:
- Wachstumshormon-Releasing-Hormon (GHRH) und seine Analoga (zum
Beispiel CJC1293, CJC-1295, Sermorelin und Tesamorelin)
- Wachstumshormon-Sekretagoge (GHS) und ihre Mimetika [zum Beispiel
Anamorelin, Capromorelin, Ibutamoren (MK-677), Ipamorelin, Lenomo-
relin (Ghrelin), Macimorelin und Tabimorelin]
- Wachstumshormon-Releasing-Peptide (GHRPs) [zum Beispiel Alexamo-
relin, Examorelin (Hexarelin), GHRP-1, GHRP-2 (Pralmorelin), GHRP-3,
GHRP-4, GHRP-5 und GHRP-6]

Therapeutische Substanzen 0.812.122.1

Fassung: 01.01.2026 19



S2.3. Wachstumsfaktoren und Wachstumsfaktor-ModulatorenS2.3. Wachstumsfaktoren und Wachstumsfaktor-Modulatoren

Dazu gehören unter anderem:
- Fibroblasten-Wachstumsfaktoren (FGFs)
- Hepatozyten-Wachstumsfaktor (HGF)
- insulinähnlicher Wachstumsfaktor 1 (IGF-1, Mecasermin) und seine Analoga
- mechanisch induzierte Wachstumsfaktoren (MGFs)
- Blutplättchen-basierter Wachstumsfaktor (PDGF)
- Thymosin beta-4 und seine Derivate, zum Beispiel TB-500
- vaskulär-endothelialer Wachstumsfaktor (VEGF)

und andere Wachstumsfaktoren oder Wachstumsfaktor-Modulatoren, die in
Muskeln, Sehnen oder Bändern die Proteinsynthese/den Proteinabbau, die
Gefässbildung/-versorgung, die Energieausnutzung, die Regenerationsfähig-
keit oder die Umwandlung des Fasertyps beeinflussen.

S3 Beta-2-AgonistenS3 Beta-2-Agonisten

Zu allen Zeiten verboten (innerhalb und ausserhalb des Wettkampfes)Zu allen Zeiten verboten (innerhalb und ausserhalb des Wettkampfes)

Alle verbotenen Substanzen in dieser Klasse sind spezifische Substanzen.

Alle selektiven und nichtselektiven Beta-2-Agonisten, einschliesslich aller
optischen Isomere, sind verboten.

Dazu gehören unter anderem
- Arformoterol
- Fenoterol
- Formoterol
- Higenamin
- Indacaterol
- Levosalbutamol
- Olodaterol
- Procaterol
- Reproterol
- Salbutamol
- Salmeterol
- Terbutalin

0.812.122.1 Therapeutische Substanzen

20 Fassung: 01.01.2026



- Tretoquinol
(Trimetoquinol)

- Tulobuterol
- Vilanterol

Ausnahmen:
- inhaliertes Salbutamol: höchstens 1600 Mikrogramm über 24 Stunden, aufge-

teilt auf mehrere Einzeldosen von nicht mehr als 600 Mikrogramm über 8
Stunden, ausgehend von jeder Dosis;

- inhaliertes Formoterol: abgegebene Dosis höchstens 54 Mikrogramm über 24
Stunden, aufgeteilt auf mehrere Einzeldosen von nicht mehr als 36 Mikro-
gramm über 12 Stunden, ausgehend von jeder Dosis;

- inhaliertes Salmeterol: höchstens 200 Mikrogramm über 24 Stunden, aufge-
teilt auf mehrere Einzeldosen von nicht mehr als 100 Mikrogramm über 8
Stunden, ausgehend von jeder Dosis;

- inhaliertes Vilanterol: höchstens 25 Mikrogramm über 24 Stunden.

Hinweis:

Eine Salbutamolkonzentration im Urin von mehr als 1 000 Nanogramm/ml
oder eine Formoterolkonzentration im Urin von mehr als 40 Nanogramm/
ml ist nicht im Einklang mit der therapeutischen Anwendung der Substanz
und gilt als ein normabweichendes Analyseergebnis (AAF), es sei denn, der
Athlet weist anhand einer kontrollierten pharmakokinetischen Studie nach,
dass dieses abnorme Ergebnis die Folge einer therapeutischen Dosis (durch
Inhalation) bis zu der oben genannten Höchstdosis war.

S4 Hormon- und Stoffwechsel-ModulatorenS4 Hormon- und Stoffwechsel-Modulatoren

Zu allen Zeiten verboten (innerhalb und ausserhalb des Wettkampfes)Zu allen Zeiten verboten (innerhalb und ausserhalb des Wettkampfes)

Verbotene Substanzen in den Klassen S4.1 und S4.2 sind spezifische Sub-
stanzen. Verbotene Substanzen in den Klassen S4.3 und S4.4 sind nichtspezifi-
sche Substanzen.

Die folgenden Hormon- und Stoffwechsel-Modulatoren sind verboten:

S4.1. AromatasehemmerS4.1. Aromatasehemmer

Dazu gehören unter anderem:
- 2-Androstenol (5alpha-Androst-2-en-17-ol)
- 2-Androstenon (5alpha-Androst-2-en-17-on)
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- 2-Phenylbenzo[h]chromen-4-on (alpha-Naphthoflavon; 7,8-Benzoflavon)
- 3-Androstenol (5alpha-Androst-3-en-17-ol)
- 3-Androstenon (5alpha-Androst-3-en-17-on)
- 4-Androsten-3,6,17-trion (6-oxo)
- Aminoglutethimid
- Anastrozol
- Androsta-1,4,6-trien-3,17-dion (Androstatriendion)
- Androsta-3,5-dien-7,17-dion

(Arimistan)
- Exemestan
- Formestan
- Letrozol
- Testolacton

S4.2.S4.2. AntiöstrogeneAntiöstrogene SubstanzenSubstanzen [Antiöstrogene[Antiöstrogene undund selektiveselektive Östrogen-Östrogen-
Rezeptor-Modulatoren (SERMs)]Rezeptor-Modulatoren (SERMs)]

Dazu gehören unter anderem:
- Bazedoxifen
- Clomifen
- Cyclofenil
- Elacestrant
- Fulvestrant
- Ospemifen
- Raloxifen
- Tamoxifen
- Toremifen

S4.3. Stoffe, welche die Aktivierung des Aktivin-Rezeptors IIB verhindernS4.3. Stoffe, welche die Aktivierung des Aktivin-Rezeptors IIB verhindern

Dazu gehören unter anderem:
- Aktivin A neutralisierende Antikörper
- Aktivin-Rezeptor-IIB-Kompetitoren, wie zum Beispiel

- Decoy-Aktivin-Rezeptoren (zum Beispiel ACE-031)
- Anti-Aktivin-Rezeptor-IIB-Antikörper (zum Beispiel Bimagrumab)
- Myostatinhemmer, wie zum Beispiel
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- Substanzen, welche die Myostatin-Expression verringern oder unterdrü-
cken,

- Myostatin bindende Proteine (zum Beispiel Follistatin, Myostatin-Pro-
peptid),

- Myostatin oder Myostatinvorläufer neutralisierende Antikörper (zum
Beispiel Apitegromab, Domagrozumab, Landogrozumab, Stamu-
lumab).

S4.4. StoffwechselmodulatorenS4.4. Stoffwechselmodulatoren
S4.4.1. - Aktivatoren der AMP-aktivierten Proteinkinase (AMPK), zum Beispiel

N5,N6-Bis(2-Fluorphenyl)- [1,2,5]oxadiazolo[3,4-b]pyrazin-5,6-diamin
(BAM15), AICAR, mitochondriales offenes Leseraster der 12S rRNA-c
(MOTS-c)
- Peroxisom-Proliferator-aktivierter-Rezeptor-delta-(PPARδ-)Ago-
nisten, zum Beispiel
2-(2Methyl-4-((4-methyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)thiazol-5-yl)methylthio)phenoxy)-
essigsäure (GW1516, GW501516)
- Rev-Erb alpha-Agonisten, zum Beispiel SR9009, SR9011

S4.4.2. Insuline und Insulin-Mimetika, zum Beispiel S519, S597

S4.4.3. Meldonium

S4.4.4. Trimetazidin

S5 Diuretika und MaskierungsmittelS5 Diuretika und Maskierungsmittel

Zu allen Zeiten verboten (innerhalb und ausserhalb des Wettkampfes)Zu allen Zeiten verboten (innerhalb und ausserhalb des Wettkampfes)

Alle verbotenen Substanzen in dieser Klasse sind spezifische Substanzen.

Alle Diuretika und Maskierungsmittel, einschliesslich aller optischen Isomere,
zum Beispiel gegebenenfalls D- und L-, sind verboten.

Dazu gehören unter anderem:
- Diuretika wie:

Acetazolamid; Amilorid; Bumetanid; Canrenon; Chlortalidon; Etacryn-
säure; Furosemid; Indapamid; Metolazon; Spironolacton; Thiazide, zum
Beispiel Bendroflumethiazid, Chlorothiazid und Hydrochlorothiazid;
Torasemid; Triamteren; Xipamid;

- Vaptane, zum Beispiel Conivaptan, Mozavaptan, Tolvaptan;
- Intravenös verabreichte Plasmaexpander wie:

Albumin, Dextran, Hydroxyethylstärke, Mannitol;
- Desmopressin;
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- Probenecid;

und andere Substanzen mit ähnlicher chemischer Struktur oder ähnlicher/n
biologischer/n Wirkung(en).

Hiervon ausgenommen sind:
- Drospirenon, Pamabrom sowie die topische ophthalmische Verabreichung

von Carboanhydrasehemmern (zum Beispiel Dorzolamid, Brinzolamid);
- die lokale Verabreichung von Felypressin in der Dentalanästhesie.

Hinweis:

Wird in der Probe eines Athleten zu allen Zeiten beziehungsweise innerhalb
des Wettkampfes jegliche Menge einer der folgenden Grenzwerten unter-
liegenden Substanzen - nämlich Formoterol, Salbutamol, Cathin, Ephedrin,
Methylephedrin und Pseudoephedrin - in Verbindung mit einem Diuretikum
oder Maskierungsmittel (mit Ausnahme der topischen ophthalmischen Verab-
reichung eines Carboanhydrasehemmers oder der lokalen Verabreichung von
Felypressin in der Dentalanästhesie) nachgewiesen, so gilt dieser Nachweis
als ein von der Norm abweichendes Analyseergebnis (AAF), es sei denn, der
Athlet besitzt zusätzlich zu der medizinischen Ausnahmegenehmigung für das
Diuretikum oder Maskierungsmittel eine bestätigte medizinische Ausnahme-
genehmigung (TUE) für diese Substanz.

Verbotene MethodenVerbotene Methoden

Zu allen Zeiten verboten (innerhalb und ausserhalb des Wettkampfes)Zu allen Zeiten verboten (innerhalb und ausserhalb des Wettkampfes)

Alle verbotenen Methoden in dieser Klasse sind nichtspezifisch mit Ausnahme
der Methoden in der Klasse M2.2, die spezifische Methoden sind.

M1. Manipulation von Blut und BlutbestandteilenM1. Manipulation von Blut und Blutbestandteilen

Folgende Methoden sind verboten:

M1.1. Die Verabreichung oder Wiederzufuhr jeglicher Menge von autologem,
allogenem (homologem) oder heterologem Blut oder Produkten aus
roten Blutkörperchen jeglicher Herkunft in das Kreislaufsystem.

Die Entnahme von Blut oder Blutbestandteilen, einschliesslich durch Aphe-
rese, wenn sie nicht 1) zu analytischen Zwecken, einschliesslich medizinischen
Tests oder Dopingkontrollen, oder 2) zu Spendezwecken in einem Spende-
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zentrum durchgeführt wird, das von der zuständigen Aufsichtsbehörde des
Staates, in dem das Zentrum tätig ist, zugelassen ist.

M1.2. Die künstliche Erhöhung der Aufnahme, des Transports oder der
Abgabe von Sauerstoff.
Dazu gehören unter anderem:
Perfluorchemikalien; Efaproxiral (RSR13); Voxelotor und veränderte
Hämoglobinprodukte, zum Beispiel Blutersatzstoffe auf Hämoglobin-
basis und mikroverkapselte Hämoglobinprodukte, ausgenommen
ergänzender Sauerstoff durch Inhalation.

M1.3. Jegliche Form der intravaskulären Manipulation von Blut oder Blutbe-
standteilen mit physikalischen oder chemischen Mitteln.

M1.4. Die Anwendung von Rückatmungssystemen oder Ausrüstung zur
Abgabe von Kohlenmonoxid, sofern nicht als diagnostisches Verfahren
unter Aufsicht einer medizinischen oder wissenschaftlichen Fachkraft
eingesetzt.

M2. Chemische und physikalische ManipulationM2. Chemische und physikalische Manipulation

Folgende Methoden sind verboten:

M2.1. Die tatsächliche oder versuchte unzulässige Einflussnahme, um die Inte-
grität und Validität der Proben, die während der Dopingkontrollen
genommen werden, zu verändern.

Dazu gehören unter anderem der Austausch und/oder die Verfälschung
einer Probe, zum Beispiel die Zugabe von Proteasen zu einer Probe.

M2.2. Intravenöse Infusionen und/oder Injektionen von insgesamt mehr als
100 ml innerhalb eines Zeitraums von 12 Stunden, es sei denn, sie
werden rechtmässig im Zuge von Krankenhausbehandlungen, chirurgi-
schen Eingriffen oder klinischen diagnostischen Untersuchungen ver-
abreicht.

M3. Gen- und ZelldopingM3. Gen- und Zelldoping

Die folgenden Methoden zur möglichen Steigerung der sportlichen Leistung
sind verboten:

M3.1. Die Verwendung von Nukleinsäuren oder Nukleinsäure-Analoga, mit
denen Genomsequenzen und/oder die Genexpression durch jegliche
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Mechanismen verändert werden können. Dazu gehören unter anderem
Technologien für Geneditierung, Genstilllegung und Gentransfer.

M3.2. Die Anwendung normaler oder genetisch veränderter Zellen oder von
Zellbestandteilen (zum Beispiel Zellkerne und Organellen wie zum Bei-
spiel Mitochondrien und Ribosomen).

S6 StimulanzienS6 Stimulanzien

Innerhalb des Wettkampfes verbotenInnerhalb des Wettkampfes verboten

Alle verbotenen Substanzen in dieser Klasse sind spezifische Substanzen mit
Ausnahme derjenigen in der Klasse S6.A, die nichtspezifische Substanzen sind.

Substanzen mit Missbrauchspotential in diesem Abschnitt: Cocain und
Methylendioxymethamfetamin (MDMA/"Ecstasy")

Alle Stimulanzien, dazu gehören alle optischen Isomere, zum Beispiel gegebe-
nenfalls D- und L-, sind verboten.

Zu den Stimulanzien gehören:

S6.A. Nichtspezifische StimulanzienS6.A. Nichtspezifische Stimulanzien
- Adrafinil
- Amfepramon
- Amfetamin
- Amfetaminil
- Amiphenazol
- Benfluorex
- Benzylpiperazin
- Bromantan
- Clobenzorex
- Cocain
- Cropropamid
- Crotetamid
- Fencamin
- Fenetyllin
- Fenfluramin
- Fenproporex
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- Fladrafinil (2-[Bis(4-fluorphenyl) methylsulfinyl]-N-hydroxyacetamid)
- Flmodafinil (2-[Bis(4-fluorphenyl) methylsulfinyl]acetamid)
- Fonturacetam [4-Phenylpiracetam

(Carphedon)]
- Furfenorex
- Hydrafinil (Fluorenol)
- Lisdexamfetamin
- Mefenorex
- Mephentermin
- Mesocarb
- Metamfetamin(D-)
- p-Methylamfetamin
- Modafinil
- Norfenfluramin
- Phendimetrazin
- Phentermin
- Prenylamin
- Prolintan

Stimulanzien, die in diesem Abschnitt nicht ausdrücklich genannt sind, gelten
als spezifische Substanzen.

S6.B. Spezifische StimulanzienS6.B. Spezifische Stimulanzien

Dazu gehören unter anderem:
- 2-Phenylpropan-1-amin (beta- Methylphenylethylamin, BMPEA)
- 3-Methylhexan-2-amin (1,2-Dimethylpentylamin)
- 4-Fluormethylphenidat
- 4-Methylhexan-2-amin (1,3-Dimethylamylamin, 1,3 DMAA, Methylhexa-

namin)
- 4-Methylpentan-2-amin (1,3-Dimethylbutylamin)
- 5-Methylhexan-2-amin (1,4 Dimethylamylamin, 1,4-Dimethylpentylamin,

1,4 DMAA)
- Benzfetamin

- Cathin**
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- Cathinon und seine Analoga, zum Beispiel Mephedron, Methedron und
alpha-Pyrrolidinovalerophenon

- Dimetamfetamin (Dimethylamfetamin)
- Ephedrin***
- Epinephrin**** (Adrenalin)
- Etamivan
- Ethylphenidat
- Etilamfetamin
- Etilefrin
- Famprofazon
- Fenbutrazat
- Fencamfamin
- Heptaminol
- Hydroxyamfetamin (Parahydroxyamfetamin)
- Isomethepten
- Levmetamfetamin
- Meclofenoxat
- Methylendioxymethamfetamin
- Methylephedrin***
- Methylnaphthidat [(±)-Methyl2-(naphthalen-2-yl)-2(piperidin-2-yl)acetat]
- Methylphenidat
- Midodrin
- Nikethamid
- Norfenefrin
- Octodrin (1,5-Dimethylhexylamin)
- Octopamin
- Oxilofrin (Methylsynephrin)
- Pemolin
- Pentetrazol
- Phenethylamin und seine Derivate
- Phenmetrazin
- Phenpromethamin
- Propylhexedrin
- Pseudoephedrin*****
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- Selegilin
- Sibutramin
- Solriamfetol
- Strychnin
- Tenamfetamin (Methylendioxyamfetamin)
- Tesofensin
- Tuaminoheptan

und andere Substanzen mit ähnlicher chemischer Struktur oder ähnlicher/n
biologischer/n Wirkung(en).

Hiervon ausgenommen sind:
- Clonidin, Guanfacin;
- Imidazolinderivate für die dermatologische, nasale, ophthalmische oder auri-

kuläre Anwendung (zum Beispiel Brimonidin, Clonazolin, Fenoxazolin,
Indanazolin, Naphazolin, Oxymetazolin, Tetryzolin, Tramazolin, Xylo-
metazolin) und die in das Überwachungsprogramm für 2026* aufgenom-
menen Stimulanzien.

* Bupropion, Koffein, Nikotin, Phenylephrin, Phenylpropanolamin, Pipr-
adrol und Synephrin: Diese Substanzen sind in das Überwachungs-
programm für 2026 aufgenommen und gelten nicht als verbotene Sub-
stanzen.

** Cathin (D-Norpseudoephedrin) und sein L-Isomer: verboten, wenn seine
Konzentration im Urin 5 Mikrogramm/ml übersteigt.

*** Ephedrin und Methylephedrin: verboten, wenn ihre Konzentration im
Urin jeweils 10 Mikrogramm/ml übersteigt.

**** Epinephrin (Adrenalin): nicht verboten bei der lokalen Verabreichung,
zum Beispiel nasal oder ophthalmologisch, oder bei der Verabreichung
in Verbindung mit einem Lokalanästhetikum.

***** Pseudoephedrin: verboten, wenn seine Konzentration im Urin 150
Mikrogramm/ml übersteigt.

S7 NarkotikaS7 Narkotika

Innerhalb des Wettkampfes verbotenInnerhalb des Wettkampfes verboten

Alle verbotenen Substanzen in dieser Klasse sind spezifische Substanzen.

Substanzen mit Missbrauchspotential in diesem Abschnitt: Diamorphin
(Heroin)
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Die folgenden Narkotika, dazu gehören alle optischen Isomere, zum Beispiel
gegebenenfalls D- und L-, sind verboten:
- Buprenorphin
- Dextromoramid
- Diamorphin (Heroin)
- Fentanyl und seine Derivate
- Hydromorphon
- Methadon
- Morphin
- Nicomorphin
- Oxycodon
- Oxymorphon
- Pentazocin
- Pethidin
- Tramadol

S8 CannabinoideS8 Cannabinoide

Innerhalb des Wettkampfes verbotenInnerhalb des Wettkampfes verboten

Alle verbotenen Substanzen in dieser Klasse sind spezifische Substanzen.

Substanzen mit Missbrauchspotential in diesem Abschnitt: Tetrahydrocanna-
binol (THC)

Alle natürlichen und synthetischen Cannabinoide sind verboten, zum Beispiel
- in Cannabis (Haschisch, Marihuana) und Cannabis-Produkten
- natürliche und synthetische Tetrahydrocannabinole (THCs)
- synthetische Cannabinoide, welche die Wirkungen von THC nachahmen

Hiervon ausgenommen sind:
- Cannabidiol

S9 GlucocorticoideS9 Glucocorticoide

Innerhalb des Wettkampfes verbotenInnerhalb des Wettkampfes verboten

Alle verbotenen Substanzen in dieser Klasse sind spezifische Substanzen.

0.812.122.1 Therapeutische Substanzen

30 Fassung: 01.01.2026



Alle Glucocorticoide sind verboten, wenn sie auf jeglichem injizierbaren,
oralen [einschliesslich oromukosalen (zum Beispiel bukkalen, gingivalen, sub-
lingualen)] oder rektalen Weg verabreicht werden.

Dazu gehören unter anderem:
- Beclometason
- Betamethason
- Budesonid
- Ciclesonid
- Cortison
- Deflazacort
- Dexamethason
- Flunosolid
- Fluocortolon
- Fluticason
- Hydrocortison
- Methylprednisolon
- Mometason
- Prednisolon
- Prednison
- Triamcinolonacetonid

Hinweis:

Andere Verabreichungsarten (einschliesslich inhalativ und topisch: dental-
intrakanalär, dermal, intranasal, ophthalmologisch, aurikulär und perianal)
sind nicht verboten, wenn sie im Rahmen der vom Hersteller empfohlenen
Dosen und medizinischen Indikationen angewendet werden.

P1. BetablockerP1. Betablocker

In bestimmten Sportarten verbotenIn bestimmten Sportarten verboten

Alle verbotenen Substanzen in dieser Klasse sind spezifische Substanzen.

Betablocker sind in den folgenden Sportarten nur im Wettkampf verboten;
ausserhalb von Wettkämpfen auch, sofern angegeben (*).
- Billard (alle Disziplinen) (WCBS)
- Bogenschiessen (WA)*
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- Darts (WDF)
- Golf (IGF)
- Minigolf (WMF)
- Motorsport (FIA)
- Schiessen (ISSF, IPC)*
- Unterwassersport (CMAS)* in allen Unterdisziplinen des Apnoetauchens,

Speerfischens und Zielschiessens

* Auch ausserhalb von Wettkämpfen verboten.

Dazu gehören unter anderem:
- Acebutolol
- Alprenolol
- Atenolol
- Betaxolol
- Bisoprolol
- Bunolol
- Carteolol
- Carvedilol
- Celiprolol
- Esmolol
- Labetalol
- Metipranolol
- Metoprolol
- Nadolol
- Nebivolol
- Oxprenolol
- Pindolol
- Propranolol
- Sotalol
- Timolol
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1 Anhang abgeändert durch LGBl. 2026 Nr. 6.

2 Übersetzung des englischen Originaltextes
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